
ERMITTLUNG UND BEURTEILUNG - ABLAUFSCHEMA
Wann liegt Alleinarbeit vor?    Wann ist Alleinarbeit nicht zulässig?
Welche Sicherungsmaßnahmen sind für Alleinarbeit mindestens erforderlich?
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Sicherung
nach konkreter
AN-Schutzvor-
schrift
festgelegt

Keine
Alleinarbeit

Kein abge-
legener AP

Alleinarbeit mit
erhöhter Unfall-
gefahr nach
§ 61 (6) ASchG
(konkrete Sicherung
festzulegen!)

z.B. bestimmte
Arbeiten:
• im Baubereich
• beim Tauchen
• in Silos, Gruben,

Behältern, ..

Keine
Alleinarbeit
zulässig!

Abgelegener
Arbeitsplatz nach
§ 61 (6) ASchG
(konkrete
Sicherung
festzulegen!)

Zeitlich
verzögerte Hilfe
zulässig!

Mindestens:
automatisches
und willensunab-
hängiges PSS
oder giS

Mindestens:
Intervallkontrolle
nach Zeit für
Hilfeleistung oder
willensabhängiges
PSS oder giS

Mindestens:
Intervallkontrolle am
Anfang/Ende des
AE oder giS, z.B.
willensabhängiges
Melde-/Alarm-
system im MB

Arbeit in
Sicht- und
Rufweite?

Erhöhte
Unfallgefahr?

(Schädigung,
Verletzung)

Sicherung in
Vorschrift konkret

festgelegt?

Andere
während AE

oder regelmäßig
davor/danach

im MB?

Sofortige
Hilfeleistung

nötig?

Allein-
arbeiter/in
handlungs-

fähig?

Alleinarbeiter/in
mobil?

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein Ja Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

AE  . . .Arbeitseinsatz (Schicht, Tätigkeit)
AP  . . .Arbeitsplatz
AAP  . .Alleinarbeitsplatz
MB  . . .Mobilitätsbereich
PSS  . .Personensicherungssystem
giS  . . .gleichwertiges individuelles

Sicherungssystem

Abkürzungen

Hinweis
Konkrete Ausführungen zu
Mindestanforderungen sind in der Tabelle 2
“Maximale Zeitspanne bis zur Ersten Hilfe”
angeführt.


